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K l e i n e  A n f r a g e

Ich frage die Landesregierung:

1. Gibt es für Arbeitgeber im Öffentlichen Dienst die Möglichkeit, für Arbeitneh-
mer ein Dienstfahrrad zu günstigen Konditionen zu leasen?

2. Wo gibt es im Öffentlichen Dienst Radleasingmodelle und wie sind diese aus-
gestaltet?

3. Ist das Gehaltsumwandlungskonzept mit den Bestimmungen für den Öffentli-
chen Dienst vereinbar?

4. Trifft es nach ihrem Kenntnisstand zu, dass auch die Stadt Stuttgart ein Rad -
leasingmodell angestrebt hat, dieses allerdings aufgrund der rechtlichen Situa -
tion nicht umgesetzt werden konnte?

5. Inwiefern trifft es nach ihrer Kenntnis zu, dass die „unbefriedigende“ Rechts -
lage für die Stadt Stuttgart Anlass war, sowohl Kontakt mit dem Ministerpräsi-
denten als auch mit dem Kommunalen Arbeitgeberverband Baden-Württem-
berg aufzunehmen, mit der Bitte zu prüfen, inwieweit Gesetzesänderungen
möglich sind?

Kleine Anfrage

der Abg. Elke Brunnemer CDU

und

Antwort

des Ministeriums für Verkehr und Infrastruktur

JobRad – Gehaltsumwandlungskonzept für Fahrräder, 

Pedelecs und E-Bikes
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6. Welches Ergebnis ergab nach ihrer Kenntnis die Mitgliederversammlung der
Tarifgemeinschaft der Länder (TdL), bei der Baden-Württemberg (vertreten
durch den Arbeitgeberverband des Öffentlichen Diensts des Landes Baden-
Württemberg) beantragt hat, im Tarifvertrag für den Öffentlichen Dienst der
Länder eine Grundlage für eine Gehaltsumwandlung zu schaffen bzw. hilfs -
weise eine Öffnungsklausel zu implementieren?

27. 04. 2015

Brunnemer CDU

B e g r ü n d u n g

Im Steuerrecht gilt seit 2012 das Dienstwagenprivileg (§ 8 II Satz 8 EStG) auch
für Fahrräder, E-Bikes und Pedelecs. Unternehmer haben so die Möglichkeit,
ihren Mitarbeitern statt eines Dienstwagens ein Dienstfahrrad zur Verfügung zu
stellen. Möchte eine Kommune im Rahmen einer nachhaltigen Mobilität und
 eines betrieblichen Gesundheitsmanagements den Mitarbeitern einen Anreiz bie-
ten, mit dem Fahrrad zur Arbeit zu kommen, wäre zu prüfen, inwieweit ein zins-
vergünstigtes Arbeitgeberdarlehen zum Erwerb eines Dienstfahrrads im Rahmen
eines Gehaltsumwandlungskonzepts angeboten werden kann.

A n t w o r t * )

Mit Schreiben vom 11. Juni 2015 Nr. 1-0141.5/54 beantwortet das Ministerium
für Verkehr und Infrastruktur im Einvernehmen mit dem Ministerium für Finan-
zen und Wirtschaft die Kleine Anfrage wie folgt:

1. Gibt es für Arbeitgeber im Öffentlichen Dienst die Möglichkeit, für Arbeitneh-
mer ein Dienstfahrrad zu günstigen Konditionen zu leasen?

Mit dem Steuererlass „Steuerliche Behandlung der Überlassung von (Elektro-)
Fahrrädern“ der obersten Finanzbehörden der Länder vom 23. November 2012
wurde das Dienstwagenprivileg mittlerweile auch auf Fahrräder ausgeweitet. Da-
mit wurde ein wertvoller Beitrag zu nachhaltiger Mobilität und zugleich zum
 Gesundheitsmanagement geleistet. Unternehmen haben diese Möglichkeit bereits
aufgegriffen und bieten am Markt Leasing-Modelle für Fahrräder und Elektro -
fahrräder für private und für öffentliche Arbeitgeber an. Die Landesregierung ver-
fügt nicht über eine Übersicht über die Anbieter, deren Angebote oder einen Ver-
gleich ihrer Konditionen. 

2. Wo gibt es im Öffentlichen Dienst Radleasingmodelle und wie sind diese aus-
gestaltet?

Die Landesregierung führt keine Übersicht von Radleasingmodellen öffentlicher
Arbeitgeber in der Bundesrepublik oder im Land Baden-Württemberg. Ihr sind
 lediglich Einzelfälle bekannt. 

*) Der Überschreitung der Drei-Wochen-Frist wurde zugestimmt.
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3. Ist das Gehaltsumwandlungskonzept mit den Bestimmungen für den Öffentli-
chen Dienst vereinbar?

Insoweit das Radleasing darauf beruht, dass Tarifgehalt oder Besoldung in Lea-
singraten umgewandelt werden, ist dieses Konzept derzeit nicht mit dem gelten-
den Tarif- und Besoldungsrecht vereinbar. 

4. Trifft es nach ihrem Kenntnisstand zu, dass auch die Stadt Stuttgart ein Rad -
leasingmodell angestrebt hat, dieses allerdings aufgrund der rechtlichen Situa-
tion nicht umgesetzt werden konnte?

5. Inwiefern trifft es nach ihrer Kenntnis zu, dass die „unbefriedigende“ Rechts-
lage für die Stadt Stuttgart Anlass war, sowohl Kontakt mit dem Ministerpräsi-
denten als auch mit dem Kommunalen Arbeitgeberverband Baden-Württem-
berg aufzunehmen, mit der Bitte zu prüfen, inwieweit Gesetzesänderungen
möglich sind?

Zu 4. und 5.:

Mit Schreiben vom 29. August 2014 bat der Oberbürgermeister der Landeshaupt-
stadt Stuttgart den Ministerpräsidenten des Landes Baden-Württemberg zu prü-
fen, ob das Landesbesoldungsgesetz so geändert werden könne, dass bei Beamten
eine Entgeltumwandlung erfolgen könne, die der Landeshauptstadt die Beschaf-
fung von Fahrädern und Pedelecs für ihre Beamtinnen und Beamten im Rahmen
von Radleasing-Modellen erlaubt. 

6. Welches Ergebnis ergab nach ihrer Kenntnis die Mitgliederversammlung der
Tarifgemeinschaft der Länder (TdL), bei der Baden-Württemberg (vertreten
durch den Arbeitgeberverband des Öffentlichen Diensts des Landes Baden-
Württemberg) beantragt hat, im Tarifvertrag für den Öffentlichen Dienst der
Länder eine Grundlage für eine Gehaltsumwandlung zu schaffen bzw. hilfs -
weise eine Öffnungsklausel zu implementieren?

Der für das Land Baden-Württemberg bei der Tarifgemeinschaft deutscher Län-
der (TdL) gestellte Antrag, im Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder
eine Grundlage für eine Gehaltsumwandlung zu schaffen bzw. hilfsweise eine
Öffnungsklausel zu implementieren, wurde von der Mitgliederversammlung der
TdL im September 2014 abgelehnt. Hierüber wurde der Oberbürgermeister der
Landeshauptstadt Stuttgart vom Chef der Staatskanzlei mit Schreiben vom 6. Ok-
tober 2014 in Kenntnis gesetzt. 

Hermann

Minister für Verkehr
und Infrastruktur
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